
I. vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange aus der Beteiligung gemäß § 4 Absatz 1 BauGB: 

 
1. Landesplanerische Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung 

Westmecklenburg vom 07.12.2022 zur Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, 
Bodenpunkten, Infrastrukturkorridor, Vorbehaltsgebiet Tourismus und Hinweisen zur 
Vereinbarkeit mit Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
 

2. Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 05.01.2023 mit Anregungen, 
Hinweisen, Forderungen zu den nachfolgend genannten Themen sowie Stellungnahme vom 
20.01.2023 und 23.03.2023 zum Thema Umwelt 

 Bodenschutz (Erdarbeiten, Fremdstoffen, Ablagerungen, Schadstoffen) 
 Immissionsschutz (Lärm, Reflexionen) 
 Baubedingte Schallemissionen 
 Vorkommen besonders schutzwürdiger bzw. empfindlicher Lebensräume oder 

Arten 
 Flächeninanspruchnahme 
 Lebensraumentzug für Mittel- und Großsäuger 
 Kollisionen und Beeinträchtigungen von Vögeln 
 UVP-Prüfung 
 geschützten Biotopflächen 
 Eingriffsbilanzierung 
 Ausgleichsmaßnahmen sowie kompensationsmindernde Maßnahmen 
 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

 

3. Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 
vom 28.11.2022 zu den Themen 

 landwirtschaftliche Fläche, „Natura 2000" (Europäische Vogelschutzgebiete und 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung) 

 Wasser 
 Boden 
 Immissions- und Klimaschutz 
 Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

 

4. Stellungnahme der Landesforst M-V Forstamt Friedrichsmoor vom 18.11.2022 zum Thema 
Wald, Abstand zum Wald 

 

 

 

Auslegungsvermerk: 

Dieser Plan wurde in der Zeit vom ………………….. bis zum ………………….. im Internet 
eingestellt und über das Bau- und Planungsportal M-V zugänglich gemacht. Dieser Plan hat 
in der Zeit vom 02.04.2024 bis zum 06.05.2024 öffentlich ausgelegen. 
 
 
_____________________________________________  
[Ort, Datum, Unterschrift, Siegel] 
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Aktenzeichen  
 

        Dienstgebäude  
        Ludwigslust 

                    Zimmer  
                    C 316                           

                  Datum  
                 20.01.2023 
 

 

 
B 17 Goldenstädt, Gemeinde Banzkow, frühzeitige Behördenbeteiligung 
Hier: Stellungnahme Landkreis LUP, UNB- Teil Artenschutz 
 
 
Sehr geehrter Herr Wiese, 
nach Rücksprache mit dem Planungsbüro WLW Ludwigslust erhalten Sie o.g. Stellungnahme mit 
der Bitte um Weiterleitung. Die Stellungnahme des Fachgebietes Eingriffsregelung erhalten Sie 
gesondert. Die verzögerte Bearbeitung bitten wir zu entschuldigen. 
 
 
Vorläufige Stellungnahme zum speziellen Artenschutz nach § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz  
(Heide Beese, Tel.03871-722-6838, E-Mail: heide.beese@kreis-lup.de) 
 
Die eingereichten Unterlagen sind nicht prüffähig, da Belange des speziellen Artenschutzes nicht 
hinreichend betrachtet wurden. Eine Stellungnahme zum Vorhaben erfolgt, wenn ein 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vorliegt. Die nachfolgenden Belange sind dabei im weiteren 
Planverfahren zu beachten.  
Ein Vorkommen und eine Betroffenheit von besonders bzw. streng geschützten Arten ist nicht 
von vornherein auszuschließen. Insofern artenschutzrechtliche Verbotsnormen des § 44 Abs. 1 
BNatSchG betroffen wären und durch Maßnahmen nicht eingehalten werden könnten, stünden 
der Umsetzung des Vorhabens zwingende Vollzugshindernisse entgegen. Daher ist innerhalb 
eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) eine Auseinandersetzung mit den 
artenschutzrechtlichen Belangen nach § 44 BNatSchG vorzunehmen. Die bau-, anlage-, und 
betriebsbedingten Auswirkungen auf die gesetzlich geschützten Arten, eventuell erforderlich 
werdende Maßnahmen sowie die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung sind gegenüber 
der unteren Naturschutzbehörde darzulegen. Hinsichtlich der baubedingten Wirkungen sind 
neben dem eigentlichen Vorhabengebiet auch Baustraßen, erforderliche temporäre Lagerflächen 
sowie Flächen für die Baustelleneinrichtungen in die Betrachtung der artenschutzrechtlichen 
Belange einzubeziehen.  
 
Die artenschutzrechtliche Relevanz ist insbesondere hinsichtlich der nachfolgenden Wirkungen 
zu prüfen  

Postausgang nur per Mail  
Amt Crivitz  für die Gemeinde Banzkow- 
Herr Wiese 
LK LUP Bauleitplanung Herr Ziegler 
 

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim 

als untere Naturschutzbehörde 
 

Organisationseinheit 
Fachdienst Umwelt  
 

Ansprechpartner 
Frau Heide Beese 

Telefon 03871 722-6838 Fax 03871 722-77-6838 

E-Mail heide.beese@kreis-lup.de 
 

http://www.kreis-lup.de/
mailto:rechnung@kreis-lup.de
mailto:heide.beese@kreis-lup.de
AmtCr
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- Baubedingte Schallemissionen und stoffliche Emissionen im Falle des Vorkommens 
besonders schutzwürdiger bzw. empfindlicher Lebensräume oder Arten  

- Flächeninanspruchnahme durch Modultische für Photovoltaikanlagen und Nebenanlagen 
einschl. Bodenumlagerung und Verdichtung durch Einsatz entsprechender 
Baumaschinen, Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

- Lebensraumentzug für Mittel- und Großsäuger durch die Umzäunung des 
Betriebsgeländes (siehe auch Beeinträchtigung von Wanderwegen)  

- Kollisionen und Beeinträchtigungen von Vögeln durch Drahtverspannungen (insofern 
keine Kabel verlegt werden)  

- Verluste von Nahrungs-/ und Funktionsflächen infolge Teilversiegelung, Beschattung, 
oberflächige Austrocknung durch die Reduzierung des Niederschlagswassers  
unter den Modulen 

- Barrieren/ Beeinträchtigungen von Wanderwegen wandernder Tierarten z.B. durch 
Einzäunungen;  

- Kollisionsgefährdung von Vogelarten oder Insekten durch Spiegelungen an den Modulen,  
- Visuelle Wirkungen des flächigen Erscheinungsbildes mit Entwertung von 

Teillebensräumen von typischen Offenlandvögeln (z.B. Wiesen- und Rastvögel), 
Einschränkung der Bedeutung der Flächen zwischen den Modulen für Bodenbrüter, da 
Module, Zäune etc. als Ansitzwarten  u.a. für Greife und Krähenvögel dienen  

- Auswirkungen der Reflexionen, künstlichen Lichtquellen und Erwärmung der Module  
 
Erfassungen und Kartierungen sind gemäß den üblichen Methodenstandards wie bspw. Südbeck 
et al. oder den in den Hinweisen zur Eingriffsregelung HzE 2018 befindlichen 
Mindestanforderungen an Erfassungen durchzuführen.  Reduzierungen des hier genannten 
Kartierumfanges wären  plausibel zu begründen. Das Erfassungsgebiet muss die 
Aktivitätsbereiche der geschützten Arten, insbesondere bei Großvogelarten, berücksichtigen. Zu 
beachten sind dabei auch die Horstschutzzonen nach § 23 Abs. 4 Naturschutzausführungsgesetz 
M-V. Aufgrund möglicher baubedingter Auswirkungen ist ein pauschaler 200m Radius für 
Brutvogelkartierungen u.U. nicht ausreichend.  Hier sind, wenn entsprechende potentielle 
Lebensräume in der Umgebung vorkommen, auch die Effekt- und Fluchtdistanzen 
störempfindlicher Arten und Greifvögel  zur Bestimmung des Untersuchungsraumes zu 
berücksichtigen. Typische Artengruppen, die im Rahmen der Planung von 
Photovoltaikanlagen  zu betrachten sind:  Vögel, Amphibien, Reptilien, und Säugetiere. In 
Abhängigkeit  der vorhandenen/ betroffenen  Biotopstrukturen sind  die Untersuchungen auf die 
Artengruppen Fledermäuse und Insekten zu erweitern.  
 
Der Untersuchungsumfang bezüglich der zu betrachtenden Artengruppen ist gesetzlich durch 
§44 Absatz 1 und 5 BNatSchG vorgegeben. Dabei sind die aktuellen, vorhandenen, örtlichen 
Biotopstrukturen, unabhängig von vorhandenen Bauleitplanungen oder anderweitigen 
Genehmigungen zu berücksichtigen. Die Festlegung der Untersuchungsräume sowie die 
erforderliche Intensität der Betrachtungen zu den jeweiligen Artengruppen ergeben sich aus den 
vorhandenen Biotopstrukturen, ggf. vorhandener, aktueller Daten und den vorhabenspezifischen 
Wirkungen. Werden bestimmte Arten/ Artengruppen entgegen den Erwartungen verstärkt 
festgestellt, sind die Untersuchungsumfänge bei Bedarf entsprechend anzupassen.  
 
Die faunistischen/ floristische Erfassungen sind dem zu erstellenden Artenschutzfachbeitrag 
unter Angabe der einzelnen Kartiertage, der Witterungsbedingen, Dauer der Erfassung, 
Darstellung der Punktdaten nachvollziehbar als Anlage beizufügen. Die Übersendung der 
Kartierdaten als shape- dateien wird seitens der UNB begrüßt. 
 
Begründung:  
„Die gemäß § 2 Abs. 3 BauGB gebotene Ermittlung des Arteninventars kann sich auf die 
voraussichtlich dauerhaft der Verwirklichung des Bauleitplans entgegenstehenden 
artenschutzrechtlichen Hindernisse beschränken und ihre Untersuchungstiefe hiernach 
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ausrichten. Auf eigene Erkundungen vor Ort durch Begehung des Untersuchungsraums kann in 
der Regel nicht verzichtet werden, wenn der mit der Bebauungsplanung verbundene Eingriff in 
das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt erheblich ist und zahlreiche (stark) 
gefährdete streng oder besonders geschützte Arten betroffen sind.“ (2.Leitsatz Hamburgisches 
Oberverwaltungsgericht 2. Senat, 2019 2 E 8/17.N) 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung ist in Anlehnung an den Artenschutzleitfadens M-V 
vorzunehmen. Dabei sind die Formblätter des Artenschutz- Leitfadens zu verwenden:  
http://www.lung.mv-
regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf 
 
CEF- und Ausgleichsmaßnahmen mit bodenrechtlichem Bezug sind im Text Teil B hinreichend 
zu erläutern, eindeutig zu benennen, verbindlich festzusetzen und in der Planzeichnung A 
darzustellen. Vermeidungsmaßnahmen sind hinreichend zu erläutern, eindeutig zu benennen 
und in den Text Teil B mind. als Hinweis aufzunehmen.  
 
Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung und die damit verbundenen Maßnahmen sind 
nicht als Empfehlungen zu verstehen, sondern als naturschutzrechtliche Erfordernisse verbindlich 
in den Bebauungsplan zu übernehmen. Insofern erforderlich sind aus naturschutzfachlicher Sicht 
notwendige, jedoch nach Baurecht  nicht verbindlich festsetzbare Maßnahmen vertraglich oder 
über Baulasten gesondert zu regeln.  
 
Nähere Hinweise zum Artenschutz, insbesondere auch zu PV- Anlagen, sind den publizierten 
Arbeitshilfen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie zu den 
artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten u.a. unter 
 
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_merkblatt_bauleitplanung.pdf 
zu entnehmen. 
 
Datenabfragen zum Vorkommen besonders bzw. streng geschützter Arten oder Anfragen zur 
Bereitstellung digitaler Daten sind beim Landesamt für Natur Umwelt und Geologie (LUNG M-V) 
zu stellen. 
Digitale Daten, wie z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete und Hinweise auf Artvorkommen 
(Rasterdarstellung) können über https://www.umweltkarten.mv-
regierung.de/atlas/script/index.php eingesehen werden. 
Diese Datenlage ist jedoch nicht als vollständig anzusehen. 
 
Bauzeitenbeschränkungen 
Bauzeitenbeschränkungen, die im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung als zwingend 
notwendig angesehen werden, um Belange des Bundesnaturschutzgesetzes einzuhalten, 
können nicht im Nachgang, ohne vorherige artenschutzrechtliche Prüfung, geändert werden.  
Es ist z.B. meist nicht zielführend im AFB eine grundsätzliche Bauzeitenbeschränkung von 
Oktober bis Ende Februar festzulegen, um damit eine „Nichtbetroffenheit“ einer Vielzahl von 
Artengruppen feststellen zu können. Die artenschutzrechtliche Prüfung ist somit auf einen 
realistischen Bauzeitraum abzustellen. Daher ist es notwendig, sich im AFB gezielt mit 
betroffenen Arten auseinanderzusetzen und effiziente, ökologisch wirksame 
Vermeidungsmaßnahmen, ggf. Vergrämungsmaßnahmen für bestimmte Bauzeiträume 
festzulegen. Diese sind bereits im AFB nachvollziehbar und detailliert darzustellen. Dabei sind 
die konkreten Voraussetzungen und Erfordernisse, welche durch die ökologische Baubegleitung 
umzusetzen sind, im AFB zu benennen und artenschutzrechtlich zu bewerten.  
 
Ausweichen von Arten in angrenzende Lebensräume  
Ein Ausweichen eventuell betroffener Arten auf andere Biotope kann nicht angenommen werden, 
da ohne faunistische Nachweise davon auszugehen ist, dass diese potentiellen Reviere bereits 

http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_leitfaden_planfeststellung_genehmigung.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_merkblatt_bauleitplanung.pdf
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php
https://www.umweltkarten.mv-regierung.de/atlas/script/index.php
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besetzt sind. Der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten tritt 
nicht ein, solange deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin- heißt 
ununterbrochen- erfüllt wird (§44 Abs. 5 BNatSchG).  
Diese Einschränkung in der Gesetzgebung führt in der Planungspraxis häufig dazu, dass ohne 
vertiefte Prüfung das Vorhandensein von Ausweichmöglichkeiten für viele Arten pauschal 
angenommen wurde. Insbesondere bei stenotopen, gefährdeten Arten ist ein „Ausweichen“ in 
vermeintlich freie Habitate kaum valide prognostizierbar. Aus Gründen der Planungssicherheit ist 
gerade bei solchen Arten ansonsten davon auszugehen, dass alle vorhandenen Habitate bereits 
besiedelt sind. Folgerichtig könnte der durchgehende Erhalt der ökologischen Funktion für diese 
Arten nur durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen – continuous ecological 
functionality-measures) sichergestellt werden (Quelle: NUL 08/2012).  
 
Eingriffsregelung und Artenschutz  
Für besonders geschützte Arten, die nicht europarechtlich geschützt sind, gelten die 
artenschutzrechtlichen Verbote für zugelassene Eingriffe und Vorhaben in Gebieten mit 
Bebauungsplänen nicht (§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG). Die Berücksichtigung des Artenschutzes 
erfolgt bei diesen Arten jedoch im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung (vgl. § 
18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, § 1a Abs. 3 BauGB). Insofern ein Vorhaben als „zugelassener 
Eingriff“ gilt, sind demnach faunistische Belange aller anderen, national geschützten Arten im 
Rahmen der Bearbeitung der Eingriffsregelung (siehe u.a. Hinweise zur Eingriffsregelung, Anlage 
1, Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften) zu betrachten und insofern erforderlich über 
Auflagen oder Maßnahmenfestlegungen im Bebauungsplan zu berücksichtigen.  
 
Ausgleichsmaßnahmen an Verkehrsanlagen  (vorsorglicher Hinweis) 
Flächen zwischen Verkehrsanlagen und Photovoltaikanlagen sind aus artenschutzfachlicher 
Sicht nicht als Ausgleichsmaßnahmen geeignet und werden somit nicht anerkannt.  
Aufgrund vorhandener Lärmemissionen, daraus entstehender Effekt- und Fluchtdistanzen von 
Vogelarten haben straßennah angelegte Flächen nur ein sehr geringes Aufwertungspotenzial 
und sind somit auch nicht geeignet durch PVA verursachte Inanspruchnahme von Habitaten von 
Vogelarten der Feldflur auszugleichen. Weiterhin würde sich das Tötungsrisiko für einige Arten 
bei einer Aufwertung und nachfolgender Besiedlung der Flächen erhöhen. 
Garniel belegt die verminderte avifaunistische Bedeutung der von Flächen im Abstand von 100 m 
zu  Autobahnen mit dem Verweis auf (Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, Ergebnis des 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens FE 02.286/2007/LRB „Entwicklung eines 
Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die 
Avifauna“ der Bundesanstalt für Straßenwesen, 2010). Danach nimmt bei über 30.000 Kfz/ 24h 
die Habitateignung für zahlreiche Brutvögel in einem Bereich von 100 m Abstand zum 
Fahrbahnrand um 80% ab. 
 
Eine Ansiedlung z.B. von Bodenbrütern ist zwar überwiegend unwahrscheinlich generell würde 
sich das Kollisionsrisiko für die sich ansiedelnden Tiere gegenüber einer intensiven 
ackerbaulichen Nutzung jedoch erhöhen. Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass die Fläche 
verstärkt von Greifvögeln als Nahrungshabitat aufgesucht wird, da der Anteil an Kleinsäugern 
gegenüber der bisherigen Ackernutzung zunehmen könnte. Daher wäre ggf. auch für Greifvögel 
eine Erhöhung des Tötungsrisikos zu prognostizieren. 
Garniel (Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr) führt u.a. hierzu aus, dass Vogelhabitate im 
nahen Umfeld der Straße zu einer überdurchschnittlichen Wechselhäufigkeit der Vögel über die 
Straße führen können und das Vogelschlagrisiko über das durchschnittliche Maß verschärft 
werden kann. 
Hinsichtlich der Eignung für Ausgleichsmaßnahmen ist u. a. ausgeführt:  
„Die Ergebnisse des FuE-Vorhabens „Vögel und Lärm“ (Garniel et al. 2007) zeigen, dass die 
ersten 100 m vom Fahrbahnrand Vögeln aller Arten eindeutig suboptimale Lebensbedingungen 
bieten. Dieses gilt auch für Singvogelarten, die zwar dort in stellenweise hoher Dichte 
vorkommen, jedoch nach aktuellen Wissenstand einen herabgesetzten Bruterfolg haben. Bei 
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Verkehrsmengen über 10.000 Kfz/24h ist der Streifen von 0 bis 100 m vom Fahrbahnrand für die 
Entwicklung von hochwertigen Ausgleichslebensräumen für Vögel grundsätzlich nicht geeignet… 
Für Vogelarten mit besonders hoher Kollisionsgefährdung sind Ausgleichsmaßnahmen im 
Wirkraum des Vorhabens in der Regel nicht sinnvoll, es sei denn, dass Kollisionen mit 
Fahrzeugen durch spezielle Maßnahmen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 
werden können... (Garniel, S 74 f, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr). Auf weitere 
Ausführungen S. 74 ff sei an dieser Stelle lediglich verwiesen. 
 
Es ist daher zu prüfen, welche Bewirtschaftung dieser Flächen die Bedeutung als Brut- und 
Nahrungshabitat einschränken kann, um eine Erhöhung des Kollisionsrisikos zu vermeiden. 
Seitens der UNB wird empfohlen eine landwirtschaftliche Nutzung (vorzugsweise ackerbaulich) 
auf diesen Flächen fortzuführen. 
 
Reihenabstände, Pflegezeitpunkte der Modulzwischenflächen, Wartungstätigkeiten 
Mit der extensiven Pflege der Modulzwischenflächen sollen, neben der Eingriffsminderung, auch 
regelmäßig artenschutzrechtliche Konflikte, die durch das Vorhaben entstehen können gelöst 
werden. Die im Allgemeinen zu erwartenden positiven Auswirkungen auf das Arteninventar sind 
jedoch an verschiedene Voraussetzungen geknüpft.  
 
Der Abstand zwischen den Modulen sowie die Aufständerungshöhe ist entscheidend für die 
Nutzung und Ansiedlung von Brutvögeln und anderen Arten (siehe z.B. Studie „Gewinne für die 
Biodiversität des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft e.V. (bne), 2019“).  
 
Danach kann eine Annahme als Brutplatz erst bei Reihenabständen der Module von 4 bis 5 m 
angenommen werden. Dieser Abstand wäre dann auch im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass insbesondere Feldlerchen ein ausgeprägtes 
Meideverhalten zu Vertikalstrukturen zeigen. In der Literatur sind Abstände z.B. zu Waldflächen 
von 60 bis 220 m (in Abhängigkeit der Ausprägung und Höhe) dokumentiert (siehe u.a. https://ffh-
vp-info.de/FFHVP/. 
Inwiefern ggf. ein Gewöhnungseffekt an PV-Modulen eintritt bleibt abzuwarten. 
 
Folglich können CEF- Maßnahmen für Verluste von Brutrevieren wertgebender, gefährdeter 
Vogelarten (z.B. Ortolan, Feldlerche) erforderlich werden, welche wiederum im Text Teil B 
konkret festzusetzen sind. Dabei sind die Anforderungen der Art an ihre Lebensräume zu 
beachten. 
 
Neben dem Verzicht des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sind weiterhin 
Mahdzeitpunkt und der Abtransport des Mahdgutes relevant. Unter Berücksichtigung der HzE ist 
eine Mahd/ Beweidung erst ab 01.07. zulässig, wenn die Flächen als eingriffsmindernd anerkannt 
werden sollen. Damit soll die Brut von Bodenbrütern geschützt sowie das Blühen und Aussamen 
von Pflanzen gefördert werden. Sind besonders geschützte Reptilien auf den Flächen relevant, 
ist das Pflegeregime (z.B. Technik und Mahdhöhe)  entsprechend anzupassen.  
 
Erfahrungsgemäß kollidiert dieser Mahdtermin jedoch regelmäßig mit der Wartung und möglicher 
Beeinträchtigung der Solarmodule und eine deutlich frühere Mahd wird notwendig. Es muss 
daher eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass diese eingriffsmindernde  Maßnahme 
erfolgreich umgesetzt werden kann. Dies ist - auch unter Berücksichtigung der konkreten 
örtlichen Bodenverhältnisse der UNB nachvollziehbar nachzuweisen. Art und Weise der Pflege 
der Flächen sind dazu hinreichend konkret darzulegen. 
 
Weiterhin ist nachvollziehbar darzulegen und festzusetzen, wie die  Einhaltung der Mahd- bzw. 
Pflegetermine sowie der Abtransport des Mahdgutes (insbesondere unter den PV- 
Modulen)  gewährleistet werden sollen (Monitoring/ Risikomanagementmaßnahmen).  

https://ffh-vp-info.de/FFHVP/
https://ffh-vp-info.de/FFHVP/
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In diesem Zusammengang sind ebenfalls hinreichend detaillierte Darlegungen zur tatsächlichen 
Wartung der Photovoltaikanlage (z.B. Angaben von Betreibern von PV- Anlagen zu Art und 
Weise sowie Häufigkeit der Frequentierung der Flächen zwischen den PV- Modulen) und deren 
Auswirkungen auf die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Entwicklungsziele dieser 
Flächen erforderlich. Erfahrungsgemäß werden die PV-Modulzwischenflächen bei 
Wartungstätigkeiten befahren und müssen jederzeit auch befahrbar sein. Dies bewirkt ggf. eine 
frühere Mahd, potentiell regelmäßige Störungen und folglich eine Verringerung der Bedeutung 
der Flächen als Lebensraum für Flora und Fauna.  
 
Eine Anrechenbarkeit als eingriffsmindernde Wirkung gemäß HzE ist zu prüfen. 
 
Eine frühere Mahd kann im Einzelfall lediglich im Rahmen der 2 jährigen Entwicklungspflege 
nach Abstimmung mit der UNB erfolgen. Dann wären die Flächen unmittelbar vor der Mahd 
durch eine ÖBB zu untersuchen, um das Vorkommen von Bruten auszuschließen. Werden 
Bruten festgestellt, sind diese Bereiche großzügig von der Mahd auszunehmen, bis das 
Brutgeschäft beendet ist. 
 
Der Einschätzung des Gutachters unter 4.4 des Umweltberichtes zur Bedeutung der 
Zwischenmodulflächen kann unter Berücksichtigung der o.g. Ausführungen daher derzeit nicht 
gefolgt werden. 
 
Auch die Umsetzbarkeit der geplanten Maßnahmen (z.B. Einsaaten- Verfügbarkeit Saatgut; 
Voraussetzungen zur Bewässerung von Anpflanzungen im Rahmen der Entwicklungspflege) ist 
im Rahmen der Bauleitplanung zu betrachten. 
 
 
Gehölze  
Zwischen vorhandenen Gehölzen und geplanten Photovoltaikmodulen ist ein Abstand von 30 m 
einzuhalten. Bei der Planung von Anpflanzungen sind ebenfalls entsprechende Abstände zu den 
Photovoltaikmodulen zu berücksichtigen. Hinreichende Abstände sind erforderlich, um spätere 
Fällungen aufgrund von Verschattungen etc. zu vermeiden.  
 
 
Baugruben sind regelmäßig zu kontrollieren. Vorgefundene Tiere (insbesondere Amphibien, 
Reptilien oder Säugetiere) in den Baugruben/ Baufeld sind zu bergen und so in geeignete 
Habitate zu verbringen, dass ein Einwandern in das Baufeld und somit eine Tötung der Tiere 
ausgeschlossen wird. Baugruben sind abends so abzudecken, dass keine Tiere hineinfallen 
können. Alternativ sind Ausstiegshilfen (breite Bretter o.ä.). über Nacht in den Baugruben 
anzubringen.  

 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Heide Beese 
SB Artenschutz 
Dieses Schreiben gilt ohne Unterschrift. 
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Banzkow/ OT Goldenstädt B-Plan Nr. 17 – frühzeitige Beteiligung 
 
Hier vorläufige Stellungnahme der UNB, FG Eingriffsregelung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB haben folgende 
Unterlagen zur Prüfung vorgelegen: 

- Vorentwurf Begründung, IGP UG, Stand September 2022 
- Vorentwurf Planzeichnung, IGP UG, Stand September 2022 

 
Gegen den Bebauungsplan Nr. 17 “Photovoltaikanlage Dechows Koppel“ der Gemeinde 
Banzkow, Ortsteil Goldenstädt bestehen erhebliche Bedenken. Damit der 
Genehmigungsfähigkeit aus naturschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken entgegenstehen, sind 
die nachfolgend genannten Punkte in der weiteren Planung zu berücksichtigen: 
 
1. Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig. 

Freiland-Solaranlagen werden in der Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben nicht spezifisch 
genannt. Jedoch lässt sich bei Anlagen von mehr als 10 ha Grundfläche nach Nr. 18.7.1 des 
Anhangs 1 zum UVPG („Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen, für 
den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan 
aufgestellt wird...“) eine UVP-Pflicht ableiten. Das geplante Vorhaben umfasst laut 
Begründung eine zulässige Grundfläche von 55,2 ha und ist somit UVP-pflichtig. 

 
2. Die gemäß § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotopflächen sind in der Planzeichnung 

darzustellen.  
 
3. Zu allen geschützten Biotopen, Landschaftsbestandteilen sowie allen Gehölzstrukturen und 

Einzelbäumen ist ein Abstand von 30 m einzuhalten. Damit soll zum einen die mittelbare 
Beeinträchtigung für diese Lebensräume so gering wie möglich gehalten werden. Zum 
anderen soll damit potenziellen Fällanträgen infolge von Beschattung oder Beschädigungen 

Amt Crivitz 
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als untere Naturschutzbehörde 
 

Organisationseinheit 
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an der PVA durch die benachbarten (noch wachsenden) Gehölze entgegengewirkt werden. 
Ausnahmen davon sind zu begründen und mit der unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen. Zukünftige Fällgenehmigungen für Bäume, die nicht mit einem ausreichenden 
Abstand in der Planung berücksichtigt wurden, werden von der unteren Naturschutzbehörde 
abgelehnt. 
Bei der Planung von Anpflanzungen sind ebenfalls entsprechende Abstände zu den 
Photovoltaikmodulen zu berücksichtigen. 
 

4. Die Eingriffsbilanzierung ist zu überarbeiten, für die Bilanzierung ist der Lagefaktor 
anzupassen. Für die Bilanzierung wurde pauschal der Lagefaktor 0,75 für den gesamten 
Geltungsbereich angesetzt. Dieses Vorgehen entspricht nicht den örtlichen Gegebenheiten. 
Als Vorbelastung gelten z.B. nur Straßen und voll versiegelte ländliche Wege. Somit müssen 
die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs auch mit dem Lagefaktor 1,0 und 1,25 bilanziert 
werden. Es sind entsprechende Puffer/Radien um die vorhandenen Vorbelastungen zu 
ziehen und diese auch in der Biotoptypenkarte darzustellen.  
Für geschützte Biotope und Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 ist in einem Wirkbereich 
von 50 m um den Geltungsbereich die mittelbare Beeinträchtigung gemäß Punkt 2.4 der HzE 
zu bilanzieren. 
 

5. Die Ausgleichsmaßnahmen sowie die kompensationsmindernde Maßnahme sind bezüglich 
Herstellung, Entwicklung und Unterhaltung entsprechend den Maßnahmenbeschreibungen 
in den Hinweisen zur Eingriffsregelung M-V 2018 (HzE) umfassend in Teil B textlich 
festzusetzen. Die Nummer der Maßnahme aus der Anlage 6 der HzE ist dabei eindeutig zu 
benennen. Die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen sind in der Planzeichnung 
Teil A darzustellen. 

 
In diesem Zusammenhang ist die kompensationsmindernde Maßnahme „Anlage von 
Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ zu konkretisieren:  

 
Wie bereits in der Stellungnahme zum speziellen Artenschutz vom 20.01.2023 gefordert, ist 
auch für die Eingriffsregelung nachzuweisen, dass die eingriffsmindernde Maßnahme 
erfolgreich umgesetzt werden kann. Insbesondere ist nachvollziehbar darzulegen und 
festzusetzen, wie der Abtransport des Mahdgutes (insbesondere unter den PV- Modulen) 
gewährleistet werden soll. 
 

6. Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind ebenfalls in die Satzung aufzunehmen u.a. 

 Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, dafür sind die Flächen vor dem Befahren mit 
Baumaschinen zu sichern oder es sind Bodenschutzmatten vorzusehen. 

 Befestigte Flächen sind soweit möglich in versickerungsfähiger Bauweise auszuführen. 
Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser u.a. Abwasser darf ungereinigt/ 
verschmutzt nicht in Gewässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. 

 Bäume dürfen auch im Traufbereich nicht geschädigt werden. Dies ist insbesondere bei 
Baumaßnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen 
Bestimmungen zum Baumschutz auf Baustellen (DIN 18920 und RAS-LP 4) zu 
berücksichtigen. Befestigungen, Tiefbauarbeiten u.Ä. im Traufbereich der geschützten 
Bäume müssen grundsätzlich vermieden werden. Ausnahmen beim Baumschutz 
bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde (hier 
Landkreis). 

 Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete Lampen mit einem UV-armen, 
insektenfreundlichen, energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen Licht mit 
geringen Blauanteilen im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur 
zulässig. 

Soweit Maßnahmen der Vermeidung oder Minderung begründet sind, müssen diese als 
Festlegung oder Hinweis in den Satzungsentwurf aufgenommen werden. Nur dann werden 
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diese verbindlich. Hier bedarf es noch Ergänzungen damit die naturschutzrechtlichen Belange 
ausreichend berücksichtigt werden können. 
 
 

 
 
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Annika Baumgart 
SB Eingirffsregelung 
 
Dieses Schreiben gilt ohne Unterschrift. 
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Landesforst
Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts 

Der Vorstand

Forstamt Friedrichsmoor
Forstamt Friedrichsmoor • Schlossallee 9 • 19306 Friedrichsmoor

Bearbeitet von: Herrn S. Herr

Amt Crivitz
Amtsstra~e 5
19089 Crivitz

E-Mail: jana.priehn@amt-crivitz.de

Telefon: 038757/ 5444-17
Fax: 03994 / 235 428
E-mail: friedrichsmoor@lfoa-mv.de
www.friedrichsmoor.wald-mv.de

Aktenzeichen: 7444.381-2/28/HE
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Friedrichsmoor, den 18.11.2022

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 17 ,,Photovoltaikanlage Dechows
Koppel" der Gemeinde Banzkow im Bereich des Ortsteiles Goldenstadt
1hr Schreiben vom 08.11.2022
Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Priehn,

das Forstamt Friedrichsmoor ist als ortlich zustandige Forstbehorde am
Planungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 17,Photovoltaikanlage Dechows
Koppel" der Gemeinde Banzkow beteiligt und nimmt nach forstrechtlicher Prufung
wie folgt Stellung:
Gema~ den mir vorliegenden oben genannten Unterlagen, ist die Errichtung eines
westlich der Ortschaft Goldenstadt gelegenen Solarparkes geplant.
Zwischen Sonderbauflache Photovoltaik und bestehender Waldflache an der
Landesstra~e 072, ist eine 30 m Meter breite Abstandsflache als Grunflache
eingeplant worden.
Damit ist der Abstandsforderung des§ 20 Landeswaldgesetz M-V in ausreichendem
Mae entsprochen worden. Bei der Umsetzung des Vorhabens kommt es nach
derzeitigem Planungsstand weder zur Nutzung von Forstflachen, zu
Erstaufforstungen, noch sind Kompensationsmanahmen geplant, welche eine
genehmigungspflichtige Neuwaldbildung erwarten lassen. Zu einem erforderlichen
Ausgleich konnten keine Angaben gefunden werden.
Aus forstlicher Sicht bestehen keine Beruhrungspunkte, welche im Gegensatz zu den
Forderungen des LWaldG M-V oder sonstigen lnteressen der Landesforst M-V
stehen.

Mit freundlichen Gru~en
Im Auftrag

2£
ch»rsLanae
Forstamtsleiter

Vorstand: Manfred Baum
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0
Telefax: 03994 235-400
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank
SIC: MARKDEF1150
IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Steuernummer: 079/133/80058
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883
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